
FIRU mbH

<< Datum >>

WINDPOTENZIALSTUDIE

SCHIFFERSTADT, LIMBURGERHOF, VG RHEINAUEN

ERGEBNISSE

Dipl.-Ing. agr. Detlef Lilier| M.Sc. Lena Fastner

26.04.2023



2Projektraum

Projektraum

Limburgerhof

Schifferstadt

VG Rheinauen



3Wind-an-Land-Gesetz

Windpotenzialstudie

Ziel der Studie:

¶ Rechtliche Rahmenbedingungen klären

¶ Potenziale verorten und aufzeigen

¶ Empfehlungen für die Ausweisung neuer Windenergiegebiete

Diskussionsgrundlage für die Gemeinden schaffen
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Wind-an-Land-Gesetz

¶ Gesetz soll Ausbau der Windenergie in Deutschland deutlich schneller voranbringen.

¶ Am 1. Februar 2023 in Kraft getreten.

¶ Vorgegebene Flächenbeitragswerte: 

¶ Zwischenzielbis zum 31.12.2027 

¶ Gesamtzielbis zum 31.12.2032

¶ Zu erfüllende Flächenbeitragswerte der Länder:
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Wind-an-Land-Gesetz

¶ Erfüllung der Flächenziele von 2027 und 2032 ist Sache der Länder

¶ Möglichkeit 1: Die Länder weisen selbst Flächen zur Erreichung der Flächenbeitragswerte aus. 
¶ Ausweisung in landesweiten Raumordnungsplänen, in Rheinland-Pfalz ist dies das Landesentwicklungsprogramm

¶ Ausweisung sog. Windenergiegebiete nach § 2 Nr. 1 a) WindBG*, als Vorranggebiete 

¶ Für das Zwischenziel im Jahr 2027 können auch Eignungs- und Vorbehaltsgebiete ςbedingt verbindlich ςals 

Windenergiegebiete angerechnet werden, für das Ziel im Jahr 2032 gilt diese Ausnahme nicht.

¶ Die Kommunen müssen die Flächennutzungspläne an die Festsetzungen der Raumordnungspläne anpassen.

Å Möglichkeit 2: Die Länder weisen die Flächen zur Erreichung der Flächenbeitragswerte nicht selbst aus.
¶ Weitergabe der Erfüllung der Flächenbeitragswerte an die unteren Planungsebenen Ą das Land legt regionale oder 

kommunale Teilflächenziele fest

¶ Das Land muss diese Teilflächenziele durch ein Landesgesetz oder als Ziel der Raumordnung verbindlich machen. 

¶ Pflichten der Kommunen die sich daraus ergeben sind:

¶ Wenn das Land die Teilflächenziele auf regionaler Ebene festgelegt hat: Anpassung der Flächennutzungspläne 

an Festsetzungen der Raumordnungspläne. 

¶ Wenn das Land die Teilflächenziele auf kommunaler Ebene festgelegt hat: Ausweisung von 

Windenergiegebieten im Flächennutzungsplan durch Sonderbauflächen.

* Gesetz zur Festlegung von Flächenbedarfen für Windenergieanlagen an Land (Windenergieflächenbedarfsgesetz 

- WindBG) v. 20.7. 2022, geänd. 4.1.2023
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Wind-an-Land-Gesetz

¶ Anrechenbare Flächen: Unterscheidung nach Rotor-in und Rotor-out Flächen

¶ In welchem Maße Rotor-innerhalb-Flächen angerechnet werden, richtet sich nach § 4 III WindBG
¶ Wenn GIS-Daten für das Windenergiegebiet vorhanden sind, dann sind von der Grenze der ausgewiesenen Fläche 75 

Meter in innere Richtung der Fläche abzuziehen.  

¶ Hieraus folgt: Planungsträger können mit einfachen Festlegungen in ihren Plänen, dass Rotorblätter auch 

über die Grenzen der Windenergiegebiete ragen dürfen, dafür Sorge tragen, dass die Flächen zu 100 % 

anrechenbar sind!
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Wind-an-Land-Gesetz

Erreichen der Ziele ĄRechtsfolge des § 249 II, IV BauGB
¶ Wenn ein Bundesland den Flächenbeitragswert oder wenn eine Region oder eine Kommune ihre jeweiligen Teilflächenziele 

erreicht, dann gilt für die jeweilige Gebietseinheit die Rechtsfolge des § 249 Abs. 2 BauGB.

¶ Diese besagt, dass Windenergieanlagen außerhalb der Windenergiegebiete ab dann nicht mehr als privilegierte Vorhaben 

nach § 35 Abs. 1, sondern als sonstige Vorhaben nach § 35 Abs. 2 gelten. Ihre Privilegierung im Außenbereich wird also 

entzogen, da sie laut Gesetzgeber nicht mehr erforderlich ist, wenn die Flächenziele erreicht sind. 

¶ Auch wenn die Flächenziele erreicht wurden, können immer noch zusätzliche Windenergiegebiete und damit zusätzliche 

Flächen ausgewiesen werden.

Verfehlung der Ziele ĄRechtsfolge des § 249 VII BauGB
¶ Wenn ein Bundesland den Flächenbeitragswert oder wenn eine Region oder eine Kommune ihre jeweiligen Teilflächenziele bis 

zum einschlägigen Stichtag verfehlt, dann gilt für die jeweilige Gebietseinheit die Rechtsfolge des § 249 Abs. 7 BauGB. Diese 

besagt, dass Windenergieanlagen ihren Status als privilegierte Vorhaben im Außenbereich behalten.

¶ Zusätzlich können Darstellungen in Flächennutzungsplänen, Ziele der Raumordnung und sonstige Maßnahmen der 

Landesplanung den Vorhaben nicht mehr entgegengehalten werden. Weiterhin sind die Mindestabstandsvorgaben, welche 

per Landesgesetz festgelegt wurden, nicht mehr anzuwenden.

Aus den Regelungen folgt:

Bei Zielverfehlung sind Windenergieanlagen im gesamten Planungsraum als privilegierte Vorhaben im 

Außenbereich genehmigungsfähig!
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Referenzanlage

¶ Referenzanlage: Durchschnittlich installierte Anlagenkonfiguration der neu installierten Anlagen in 

Rheinland-Pfalz in 2022

¶ Rotordurchmesser: 140m (=Rotorradius: 70m)

¶ Nabenhöhe: 150m

¶ Gesamthöhe: 220m

¶ Durchschnitt bestimmt aus 17 realisierten WEA

Å Vergleich: Durchschnitt Deutschland

Å Rotordurchmesser: 137m

Å Nabenhöhe: 138m

Å Gesamthöhe: 206m
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9Vorgehensweise

Stufe A: Tabukriterien
- Restriktionsanalyse gesamter Projektraum
- Kriterien aufgrund gesetzlicher Vorschriften
- Kriterien aufgrund tatsächlicher oder sonstiger Belange
- Anwendungsumfang gesetzlich definiert

Stufe B: Restriktionskriterien

- Restriktionsanalyse gesamter Projektraum
- Kriterien aufgrund tatsächlicher Relevanz und gesetzlicher Empfehlungen
- Prüfung des Anwendungsumfangs

Stufe C: Einzelfallkriterien

- Einzelbetrachtung der Potenzialflächen
- Kriterien aufgrund tatsächlicher Relevanz und gesetzlicher Empfehlungen
- Prüfung des Anwendungsumfangs
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Vorgehensweise

Methodik: gängige Praxis in vergleichbaren Studien
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Stufe A: Tabukriterien

Kriterium Bereich Rechtsgrundlage

Reine, allgemeinen und besonderen 

Wohngebieten, Dorf-, Kern- und 

Mischgebiete, dörfliche Wohngebiete und 

urbane Gebiete 

Gebietskulisse + 900m (ab Mastfußmitte) (4. Teilfortschreibung) LEP IV Rheinland-

Pfalz

Sonstige Siedlungsfläche Gebietskulisse Ausschluss aufgrund tatsächlicher 

räumlicher Nutzung

Autobahnen Gebietskulisse + Abstand 40m Ä9 Abs.1 Nr.1 FStrG , "Anbauverbotszone"

Bundesstraßen Gebietskulisse + Abstand 20m Ä9 Abs.1 Nr.1 FStrG , "Anbauverbotszone"

Landesstraßen Gebietskulisse + Abstand 20m Ä22 Abs. 1 Nr.1 LStrG RP

Kreisstraßen Gebietskulisse + Abstand 15m Ä22 Abs. 1 Nr.1 LStrG RP

Schienenverkehr Gebietskulisse Ausschluss aufgrund tatsächlicher 

räumlicher Nutzung
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Stufe A: Tabukriterien

Freileitungen Gebietskulisse Ausschluss aufgrund tatsächlicher 

räumlicher Nutzung

Bundeswasserstraßen,        Gewässer 

erster Ordnung, Stehende Gewässer > 1ha

Gebietskulisse + 50m Ä61 Abs.1 S.1 BNatschG

Sonstige  Gewässer Gebietskulisse + 5m Ä38 Abs.3 WHG

Naturschutzgebiete Gebietskulisse Teilregionalplan Windenergie Verband 

Region Rhein-Neckar

Speyerer Rheinniederung, historische 

Kulturlandschaft der Bewertungsstufe 2

Gebietskulisse 3. Teilfortschreibung LEP IV + 

Konkretisierung durch Fachgutachten zur 

Teilfortschreibung LEP

Flächennaturdenkmale, Naturdenkmale 

und geschützte Landschaftsbestandteile

Gebietskulisse ÄÄ28 und 29 BNatSchG

Natura 2000 Gebiete mit sehr hohem 

Konfliktpotenzial

Gebietskulisse Ä61 Abs.1 S.1 BNatschG

Wasserschutzgebiete Zone I Gebietskulisse Teilregionalplan Windenergie MRN + 

Rundschreiben Windenergie RP 2013
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Stufe A: Tabukriterien
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Stufe B: Restriktionskriterien

Kriterium Bereich Rechtsgrundlage

Splittersiedlungen Schutzabstand  500m Immissionsrechtliche Schutzwerte nach 

BImschG, TALärm Empfehlungen 

Rundschreiben Windenergie Rlp 2013

Sondergebiete die der Erholung dienen Schutzabstand  800m Immissionsrechtliche Schutzwerte nach 

BImschG, TALärm Empfehlungen 

Rundschreiben Windenergie Rlp 2013

Gewerbe- und Industriegebiete Schutzabstand  300m Immissionsrechtliche Schutzwerte nach 

BImschG, TALärm

Einrichtungen für soziales Bildung und 

Kultur, Inkl. Gefängnis Schifferstadt und 

Asylaufnahmestelle Speyer

Schutzabstand  500m Immissionsrechtliche Schutzwerte nach 

BImschG, TALärm

Grünflächen (Sport- und Freizeit, 

Grünanlagen, Friedhof etc.)

Schutzabstand  300m Immissionsrechtliche Schutzwerte nach 

BImschG, TALärm

Freileitungen >110kv Einfacher/Dreifacher Rotordurchmesser

Schutzabstand 140m

DIN EN 50 341-3-4 / VDE 0210-3

Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung Gebietskulisse Rundschreiben Windenergie RP 2013, nur 

befristete Nutzung möglich
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Stufe B: Restriktionskriterien

Schienenstrecken Schutzabstand  100m Praxis, Schutz Oberleitungen (Vorstudie 

Wind an Land Gesetz etc.)

Segelflugplatz Ludwigshafen-Dannstadt Anflugkorridor  150m Schutz Anflugkorridor, Windplanung 

Nachbargemeinde

Richtfunkstrecken Schutzabstand  50m Störung Funksignal, Windplanung 

Nachbargemeinde

Geplante Wohngebiete Schutzabstand 900m (ab Mastfußmitte) (4. Teilfortschreibung) LEP IV Rheinland-

Pfalz, FNP Rheinauen, Gemeindliche 

Planung Limburgerhof

Geplante Gewerbegebiete Schutzabstand 300m Immissionsrechtliche Schutzwerte nach 

BImschG, TALärm, Fortschreibung 

Regionalplan Rhein-Neckar

Ausbau Autobahn 61 Zwei Fahrstreifen 6m Bundesverkehrswegeplan 2030
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Stufe B: Restriktionskriterien
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Potenzialflächen nach Stufe A und B
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Potenzialflächen nach Stufe A und B

Limburgerhof: 
899 Hektar gesamt
9,3 Hektar Potenzialfläche
~ 1,03%

Schifferstadt: 
2805 Hektar gesamt
491,2 Hektar Potenzialfläche
~ 17,5%

VG Rheinauen: 
5136 Hektar gesamt
114 Hektar Potenzialfläche
~ 2,21%

Altrip: 
1046 Hektar |0 Hektar |0%

Neuhofen: 
1230 Hektar |23,25 Hektar 
| ~ 1,89%

Waldsee: 
1293 Hektar |22,98 Hektar 
| ~ 1,78%

Otterstadt: 
1567 Hektar |67,54 Hektar 
| ~ 4,31%
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Potenzialflächen Rotor-Out
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Potenzialflächen Rotor-Out
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Potenzialflächen Rotor-Out
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Stufe A: Tabukriterien
- Restriktionsanalyse gesamter Projektraum
- Kriterien aufgrund gesetzlicher Vorschriften
- Kriterien aufgrund tatsächlicher oder sonstiger Belange
- Anwendungsumfang gesetzlich definiert

Stufe B: Restriktionskriterien

- Restriktionsanalyse gesamter Projektraum
- Kriterien aufgrund tatsächlicher Relevanz und gesetzlicher Empfehlungen
- Prüfung des Anwendungsumfangs

Stufe C: Einzelfallkriterien

- Einzelbetrachtung der Potenzialflächen
- Kriterien aufgrund tatsächlicher Relevanz und gesetzlicher Empfehlungen
- Prüfung des Anwendungsumfangs
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Vorgehensweise
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Einzelflächenbewertung

A
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Stufe C: Einzelfallkriterien

Kriterium Bereich Rechtsgrundlage

alte Laubholzbestände über 120 Jahre Gebietskulisse LEP Rlp und Teilregionalplan Windenergie 

MRN

Landschaftsschutzgebiete Gebietskulisse Einzelfall, BNatschG

Zuwegung Erreichbarkeit Tatsächliche Umsetzbarkeit

Überschwemmungsgebiete Gebietskulisse Einzelfall

Wasserschutzgebiete Zone II Gebietskulisse Einzelfall
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Stufe C: Einzelfallkriterien

Topographie Neigung Tatsächliche Umsetzbarkeit

Unterirdische Leitungen Gebietskulisse Räumlich belegte Nutzung

Freileitungen <110kv Gebietskulisse + Schutzabstand Räumlich belegte Nutzung

Lärmaktionsplanung Gebietskulisse Einzelfall

Windkraftsensible Arten Gebietskulisse Einzelfall

Windhöffigkeit Gebietskulisse Eignungspotenzial

Landschaftsbild Gebietskulisse Einzelfall



25Einzelfallkriterien

Stufe C: Einzelfallkriterien

Vorbelastungen Umgebung Visuelle/akustische Vorbelastungen

Lage zu Siedlungsbereichen/Einsehbarkeit Umgebung Visuelle Wahrnehmung

Vogelschutzgebiet Gebietskulisse Einzelfall

FFH-Gebiet Gebietskulisse Einzelfall

Grünzug Gebietskulisse Einzelfall
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Potenzialflächen Bewertung
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Potenzialfläche H Nicht geeignet
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Einzelflächenbewertung
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Potenzialfläche E Nicht geeignet
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Einzelflächenbewertung
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Potenzialfläche A Geeignet
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Potenzialfläche A: Mögliche Planung Geeignet
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Einzelflächenbewertung
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Potenzialfläche B: Geeignet
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Potenzialfläche B: Mögliche Planung Geeignet
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Einzelflächenbewertung
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Potenzialfläche C Teilweise Geeignet
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Potenzialfläche C Teilweise Geeignet
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Potenzialfläche C: Teilbereiche Teilweise Geeignet


